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rende heilige Hoſtien Kyſtus beginnt nach der Sumption des
heiligen Blutes die Konſumierung jener Hoſtien, kann aber QUum
die Hälfte derſelben nehmen, da Mund nd Kehle trocken werden,
und doch iſt C8 hohe Zeit konſumieren, da der Geſchmack ſchon
derartig iſt, daß die Hoſtien mehr zweifelha als noch kon⸗
ſekriert gelten müſſen Ryſtus läßt mn ſeiner Not Wein über die noch
3u konſumierenden Hoſtien gießen, indem ETL ſich ſagt, au
das allerheiligſte Sakrament noch intakt ſei, genieße ET doch das
Allerheiligſte und den unkonſekrierten Wein DPeT modum unius.
habe daher ſich nicht vor Brechen des jejunium naturale 3 ürchten
Ein Konfrater, dem 0 nachher ſeine Praxis berichtet, tadelt ihn

des jejunium ACSUM Wer hat E
Löſung und Beantwortung des Falles. Wenn die

Gewohnheit des Silvanus die oben geſchilderte ſt, dann unterliegt
S keinem Zweifel, daß erſelbe ſich ehr chwer durch Sakrileg ver
ſündigt. Die konſekrierten Spezies ˙ ange aufbewahren, bis ſchon,
enn auch In zweifelhafter Weiſe, die Korruption eingetreten iſt
nd ſomi die ſakramentale Gegenwart aufgehört hat, iſt emne
Verunehrung des allerheiligſten Sakramentes, und eS iſt zugleich
ein großes Unrecht den Kommunikanten gegenüber, deren wirkliche
Kommunion zweifelha bleibt abgeſehen von der Gefahr mate  —
rieller Idololatrie, welcher man ſich durch Austeilung zweifelhaften
Sakramentes ausſetzt.

2 Die Purifikationsweiſe des Kyſtus darf aber Als gerecht⸗
fertigt gelten. war richtig und notwendig, bei zweifelhafter Kor
ruption die Hoſtien erſt nach der sumptio 88 sanguinis 3 konſu⸗
mieren. Daß Aber, um die Konſumierung moraliſch möglich 60  u
machen, Wein angewendet wurde, der mit den Hoſtien zugleich,
und teilweiſe auch vorher, genoſſen ward auch bei zweifellos
noch konſekrierten Partikeln dem kirchlichen Gebot des jefunium
naturale nicht entgegen, weil dieſe ganze sumptio In der Tat als
eine sumptio Del modum unius erachtet wird Für Partikeln,

In derſelben konſekriert worden ſind, gibt die Rubrik
des Miſſale (De defectibus VII. und eine noch viel weiter
gehende Erlaubnis.

Valkenburg Aug Lehmkuhl 8.
II (Arbeiten mit der Schreibmaſchine an —  onn

un Feiertagen.) Man chreibt Uns: erſuche gefällige
Auskunft ber die Erlaubtheit des Gebrauches einer Schreibmaſchine

Sonn⸗ und Feiertagen. Das Schreiben mit der Maſchine, da
jetzt außerordentliche Verbreitung gefunden hat, kann wohl kaum
Unter die liberalia gerechnet werden, da eS 10 nicht vorzüglich
vom Geiſte auszugehen und die Pflege des Geiſtes 5 bezwecken
ſcheint; S dürfte wohl Unter die ODera media zählen ſein Zweifel

der Erlaubtheit des Gebrauches der Schreibmaſchine Sonn⸗
und Feiertagen erregt unächſt der mſtand, daß enn ſo Schreiben



579

weit mehr, als das gewöhnliche Schreiben mit Feder und Stift eine
rein mechaniſche Tätigkeit iſt und durch Benützung ſogenannter
Durchſchlagpapiere die gleichzeitige Herſtellung von bis Exemplaren
des betreffenden Schriftſtückes ermöglicht, adurch alſo der Verviel—
fältigung durch die Druckerpreſſe nahekommt. Sodann verurſacht der
Gebrau einer Schreibmaſchine immerhin ein gewiſſes erau da
mit der Sonntagsruhe weniger verträglich erſcheint. Darum bitte ich
gütig Auskunft, ob der Gebrauch einer Schreibmaſchine Sonn

otenen Feiertagen längere Zeit (2 bis Stunden) rlaubt iſtoder 9 ſeiner Korreſpondenz;einem Privatmann zur Erledigung
einem Kaufmann zur Erledigung der eigenen geſchäftlichen

Korreſpondenz;
einem Angeſtellten (auf einem kaufmänniſchen Bureau oder

einer Kanzlei) für Erledigung der betreffenden Korreſpondenz;
ſt eS geſtattet, mit der Schreibmaſchine Zirkulare und der

gleichen auf dem Vervielfältigungswege zur bezeichneten Zeit her⸗
zuſtellen?

Wir *J.. * etzen den Unterſchied der Arbeiten 1N servilia.
liberalia. media voraus Servilia eu man jene Werke, welche
vorzüglich vom Körper ausgehen und die Körperpflege bezwecken.
Das Merkmal der knechtlichen Arbeit leg nicht in der Intention,
der Abſicht deren ſie unternd wird, ob dieſe gut iſt oder
bös; nicht un dem Gewinn, den die Arbeit bringt, ob ſie umſonſt
Unternommen ird oder Lohn; nicht mn der körperlichen
Ermüdung, die ſie hervorruft; nicht In der Zeitdauer, ob ſie

Zeit geübt wird, ſondern In der Natur des Werkeskurze oder ange einen cker 3 pflügen,ſelbſt So iſt eine knechtliche Arbeit,
gleichviel ob man da Ohn oder dus Liebe einen
kranken Nachbar Ut. iſt keine knechtliche Arbeit, bei einer Pro
eſſion die Fahnen tragen oder die Kirchenglocken dazu 3 läuten,
3u tanzen oder eine Bergpartie machen, auch wenn das alles
große körperliche Ermüdung ewirkt. Es iſt auch eine knechtliche
Arbeit, auch nuLr kurze Zeit ein ſolches Werk geübt wird, zum
Beiſpiel Cn Näharbeit. Man darf hier die Entſchuldigungs—

Umſtand,gründe nicht verwechſeln mit der Natur der Arbeit. Der
daß die Liebe bei Vornahme einer knechtlichen Arbeit entſchuldigen
kann, ändert der Natur der Arbeit ni ſie bleibt knechtlich;
ebenſo nicht der Umſtand, daß für eine kurzdauernde Arbeit leicht
eine Entſchuldigung auch von der läßlichen Sünde gefunden werden
kann; ſie iſt und bleibt knechtlich, auch des vorliegenden
Grundes erlaubt. Entſcheidend kann dagegen ſein der Widerſpruch,
In welchem eine olche Arbeit mit der öffentlichen Sonntagsruhe oder
der ganzen Feſtesfeier Sehr viel Ut hier auch die An⸗

Menſchen nd die Gewohnheit.ſchauung der
Der Neue und iſt ein und der Freiheit nd läßt deshalb

auch eine freiere Auffaſſung der Gebote und ihre Anpaſſung an die
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menſchlichen Bedürfniſſe zu, fordert nicht den ſtrengen Buchſtaben⸗
dienſt. H kann die Anſchauung der Menſchen und die Gewohnheit,
welche auch onſt bei der Interpretation eines Geſetzes von großer
Bedeutung In an einem Tte eine Arbeit als kne  1 behandeln,
während ſie an einem anderen Tte nicht als behandelt wird
Darauf iſt auch zu achten, die Autoren manch Arbeiten als
erlaubt erklären, ob ſie S wegen der unbedenklich geübten Gewohn
heit tun, oder ob ſie Qus inneren Gründen die Arbeit für nicht
knechtlich erklären. ＋ 2 12 A Ppera sSecundum

Considerata immutari possunt PTO 1060 61 tempore. Eine
Gewohnheit kann Urch geſetzliche Verordnung auch wieder aufgehoben
werden; dann werden dieſe Werke auch wieder unerlaubt. Wo aber
eine Arbeit ihrer Natur nach nicht knechtlich iſt, wird ſie durch das
Staatsgeſetz nicht 3u einer Verletzung der religiöſen onntags⸗
feier. ＋

8 gibt aber auch Arbeiten, die niemals durch Gewohnheit
allein erlaubt werden können, pflügen. Durch Gewohnheit werden
rlaubt entweder rbeiten, die mehr oder weniger durch eine
Notwendigkeit, ein Bedürfnis, gefordert ſind oder lei  ere Arbeiten,
bet denen mehr der Charakter der Beſchäftigung, als der Arbeit
hervortritt, das Stricken vielen Orten

Was nun unſere rage angeht, ſo iſt der Gebrauch der Schreib⸗
maſchine doch ein wirkliches Schreiben, eld El und Körper,
iſt weit verbreitet und leiſtet Iun Amerika Dreiviertel aller Schreib⸗
arbeit, iſt alſo dort das gewöhnliche Schreibmittel. Das Geräuſch,
das bei einigen Aſchinen chwächer, bei anderen ſtärker iſt, iſt wohl
GMum ein ernſter Gegengrund. Man kann hier nicht den Vergleich
mit der Arbeit eines Setzers In der Druckerei beiziehen. An ſich ird
ſchon bon einer Anzahl von Autoren das Setzen nicht al knechtliche
Arbeit angeſehen, weil PS mehr ein Leſen und Schreiben ſei; nd
die Autoren, welche ſich gegen die Erlaubtheit des Schriftſetzens am

Sonntage ausſprechen, tun dies QAus dem Grunde, weil das en
nicht eigentlich ein Schreiben ſei, ſondern die Zurichtung eines mecha⸗
niſchen Inſtrumentes zu einem mechaniſchen Werke, vas man hier
nicht agen kann. Hier wird doch unmittelbar geſchrieben. Daraus
ergibt ſich die bejahende Antwort auf die erſten drei Fragen. Was
die vierte rage angeht, ſo iſt 3 unterſcheiden: mM der Art und
eiſe, Wie C die rage vorausſetzt, daß man zugleich mit dem
Original auf der Schreibmaſchine eine Anzahl Exemplare chreibt, iſt
da Vervielfältigen nicht wohl 3u beanſtanden, weil der eine Akt des
Schreibens die Exemplare herſtellt. Die Vervielfältigung aber durch
das übliche Kopierverfahren, durch den Hektographen oder gar den
Mimeographen durch ˙ ange Zeit fortgeſetzt, iſt als unerlaubt wenn
auch nicht gerade EL zu bezeichnen. (Ueber die verſchiedenen Arten
der Vervielfältigung (CFr. Herder, Konverſationslexikon VII, „Schreib⸗
maſchine“ Karton Uunten
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